
Abend Ausgabe

Kriegsbriefe aus dem Weſten
Unberechtigter Nachdruck auch auszugsweiſe verboten

Was der Herr Abbs ſagt
Von unſerem Kriegsberichterſtatter

Großes Hauptquartier den 10 Mai 1915
Spät abends kam ich in einer nordfranzöſiſchen Klein

ſtadt an die ich nicht nennen will weil ſie im Zuſammen
hange mit meinem ſpäter zu ſchildernden Beſuche an der Front
ſteht und weil ich meiner freundchen Quartierwirtin keine
Ungelegenheiten machen will wenn dort einmal wieder fran
zöſiſche Behörden einziehen ſollten

Vor der Stadt die in den Erinnerungen der alten Mit
kämpfer von 1870 eine große Rolle ſpielt ſah ich nichts mehr
Die Einwohner müſſen um 8 Uhr ihre Häuſer verſchließen
Aber da das ganze Neſt auf einem alten Römerlager auf
gebaut iſt und da einmal einer meiner Lehrer ein auſſchluß
reiches Gymnaſialprogramm über die Entwicklung moderner
Städtebilder auf römiſcher Grundlage geſchrieben hat fand
ich geraden Weges das Haus zu dem mich das Quartierbillett
der Kommandantur verwies Es iſt auch im Weltkriege
Anno 1915 nicht unvorteilhaft über die Anlage römiſcher
Lager ſicher Beſcheid zu wiſſen

Alles lag in tiefem Dunkel und Schweigen Auf mein
erſt beſcheidenes dann allmählich den berechtigten Anſprüchen
des deutſchen Siegers mehr entſprechendes Sturmläuten ge
riet zunächſt die Nachbarſchaft in Erregung die ſich durch
halblaut hinter ſchmalſpaltig geöffneten Fenſterläden mit
ahnungsvollen Negligéhintergründen geführte Geſpräche
offenbarte Endlich öffnete ſich auch über mir ein Fenſter
Wer will zu mir vBillet de logement Warten

Sie man öffnet Man öffnete nach ſehr geraumer Zeit
um mir aus unſichtbarem Hintergrunde verdrießlich mitzu
teilen daß ich hier nichts zu ſuchen habe da das Haus für
das Stadtkommands belegt ſei und man keinen Quartier
zettel erhalten habe Ordnung muß ſein Alſo ging ich zur
Kommandantur zurück wo man mir einen kurz angebundenen
Sergeanten mitgab der dem unſichtbaren Hausgeiſte mit
mehr Entſchiedenheit als Sprachgewandtheit klar machte daß
alles in Ordnung ſei Darauf wurde ich von einer ver
mummten ältlichen Geſtalt in ein ſchönes kleines Zimmer ge
führt und mit einem mürriſchen Hoffentlich werden Sie zu
frieden ſein mir ſelbſt überlaſſen Und ich war zufrjeden
denn das Bett war gut und ſauber und ich war ſehr müde
Schließlich kann men den Leuten nicht böſe ſein Wenn ich
ſolchen Beſuch aufnehmen müßte würde ich ihm auch keinen
Willkommenkranz über die Türe hängen

Der Anfang war alſo wenig verſprechend Aber ich muß
mich wohl über die an einen Barbaren zu ſtellenden Anforde
rungen gut benommen haben denn als ich am nächſten Nach
mittage am Schreibtiſche ſaß und meine Notizen ordnete
klopfte es an die Türe und eine bejahrte Frau trat herein
um mich zu fragen ob ich Kaffee wünſche Jch lehnte freund
lich ab erfuhr aber bei der Gelegenheit daß das Haus nur
von zwei Frauen bewohnt ſei der ſiebzigjährigen verwitweten
Eigentümerin die ein paar Tage vor der Kriegserklärung
ihren einzigen Sohn verloren hatte und der vierzigjährigen
Magd die ſchon zweiundzwanzig Jahre in der Familie war
Madame habe nur eine Verwandte die fünf Jahre älter und
die Witwe eines Notars ſei und jeden Nachmittag zu Beſuch
komme Einmal alle Woche komme auch der Herr Abbé zum
Kaffee ſonſt betrete nie ein Fremder das Haus Damit war
die Brücke der Verſtändigung geſchlagen Am Abend begrüßte
mich ſchon Madame noch etwas aus der Ferne und um ſich zu
überzeugen ob die Barbaren keine Skalpe am Gürtel und
keine Kinderköpfe unterm Arm tragen Am nächſten Morgen
gedieh die Vertraulichkeit ſchon ſo weit daß wir uns darüber
verſtändigten daß der Mai ein ſchöner Monat und daß das
Wetter ziemlich gewitterig ſei Worauf ich ſtatt des nur mit
equlibriſtiſchen Künſten zu benutzenden Bambusgeſtelles einen
wirklichen und wahrhaftigen Waſchtiſch in meinem Zimmer
fand Solchen Aufwand beſchloß ich zu belohnen und kaufte
meiner Quartierdame einen großen Blumenſtrauß den ſie
errötend und mit dem Vorbehalt entgegennahm daß er die
Farben der Trikolore aufweiſe und eine Huldigung des Früh
lings an Frankreich ſei Wenn ich nun nicht ungalanter als
der Frühling ſein wollte konnte ich mich einer Einladung
zum Kaffee für den Nachmittag nicht entziehen Niemand
werde kommen als die Couſine und vielleicht der Herr Abbeé
und man werde nicht über den Krieg ſprechen

Jch wurde in eine kleine Glasveranda geführt und Ma
dame Geneviève der weißhagarigen Verwandten vorgeſtellt
Der Herr Abbé hatte ſich entſchuldigen laſſen Und wir haben
T vom Kriege geſprochen eigentlich von nichts als dem
Kriege

Zuerſt kam die große Frage die niemand beantworten
kann ob der Krieg noch lange dauern werde Man äußert
ſich höflich und ſagt da wir den Krieg nicht angefangen haben
ſei es unſer Recht ihn fortzuſetzen bis der Sieg ganz unſer
ſei Madame Geneviève wirft ſpitzig ein Deutſchland kann
den Krieg nicht fortſetzen Denn es muß längſt an Hungers
not zugrunde gehen Woher ſie denn das wiſſe Sie habe
ſchon lange vor dem Krieg geleſen daß ein Gelehrter ge
ſchrieben habe Deutſchland werde verhungern wenn England
ihm die Zufuhr von der See abſchneide Deutſchland beziehe
ſein Brot aus den Kolonien

Ueber geographiſche Kenntniſſe mit Franzoſen zu rechten
hat keinen Zweck Jhre Unkenntnis iſt bodenlos Jch glaube
daß jeder Volksſchüler bei uns die franzöſiſche Landkarte beſſer
kennt als ein großer Teil der gebildeten franzöſiſchen Mittel
ſchicht Jch ſollt davon gleich noch eine Probe erleben Meine
Quartierwirtin bat mich ihr ganz ehrlich zu ſagen ob der
wenige Kilometer von ihrer Stadt gelegene Ort C wirklich
in deutſchen Händen ſei Das ſei kürzlich erzählt worden und
es beſchäftige ſie ſehr da ſie dort Bekannte habe und zweimal
bei ihnen zu Beſuch geweſen ſei ſo daß ſie den Ort genau
kenne t konnte ihr das wirflich ehrlich bezeugen denn
ich war erſt am Tage zuvor dort geweſen

Aber ich kann das nicht glauben
länder Eine ganze Diviſion

Die haben einmal dort geſtanden Am 26 Auguſt iſt
dieſe Diviſion vernichtet worden ehe noch die Deutſchen hier
her kamen Haben Sie davon nicht gehört

Die beiden Damen verneinen ſehr entſchieden und Ma
dame Henepieve fragt beinahe ſpöttiſch Sie wollen alſo be
haupten daß Deutſchland auch mit den Engländern fertig
werde Mit ſolchen Truppen welche die ganze Welt be
herrſchen und allein drei Millionen ſtark ſind O das werdet

Dort ſtehen Eng

Sie uns nicht erzählen Deutſchland hat viele ſtarke Männer
das muß man zugeben Aber Frankreich und England zu

der Majorität
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ſammen haben viel mehr
welche uns helfen

vVor allem die Ruſſen fällt meine Wirtin ein Man
ſagt daß die Ruſſen vierzig Mann gegen einen Deutſchen
nd Was wollen Sie da machen Oder wollen Sie das ſnit
n Ruſſen auch beſtreiten

Na ganz ſo viele werden es ja wohl nicht ſein Und
wenn ſie es wären die Maſſen entſcheiden dieſen Krieg

weniger als je einen zuvor
Aber es ſteht doch feſt daß die Ruſſen einen großen Teil

Deutſchlands und ganz OeſterreichUngarn bereits beſetzt
haben Wollen Sie das leugnen Daß ſie in Wien ſind
Ja das will ich in den Tagen der ruſſiſchen Niederlage
in Weſtgalizien ziemlich entſchieden leugnen Aber ich finde
keinen Glauben Das Geſpräch wird immer ungemütlicher
und zweckloſer Dazu bin ich nicht hierher gekommen um
gegen die Unbelehrbarkeit von zwei alten Damen anzurennen
Jeder Verſuch aber von anderen Dingen zu reden ſcheitert
denn die zwei haben ſich nur auf ihre Anſichten feſtgebiſſen
Darum war ich gerade dabei einen ſchicklichen Grund zum
Abſchied zu finden als die Dinge eine unerwartete Wendung
nahmen Madame Geneviève meinte nämlich

Jn ſolch einem Kriege kommt es doch auf die Verbündeten
an Frankreich hat Verbündete die reichen tapferen Eng
länder die zahlloſen Ruſſen ſelbſt die Japaner helfen uns
Niemand hilft Deutſchland Sein einziger Bundesgenoſſe
Oeſterreich iſt von den Ruſſen vernichtet

Aber antwortete ich nun etwas ungehalten und ohne die
Wirkung meiner Worte zu ahnen wir haben noch einen
Bundesgenoſſen und der genügt uns Uns hilft der liebe
Gott

Und plötzlich ſind die beiden Damen ganz ſtill Bis Ma
dame Heneviève betroffen ſpricht Was immer der Herr
Abbé ſagt

Was ſagt denn der Herr Abbé Sagt er auch daß uns
der liebe Gott hilft Doch nicht Aber er ſagt die Deutſchen
ſeien ſo von ihrer guten Sache überzeugt tellement
acharnés daß jeder einzelne glaube der liebe Gott ſei ſein
Bundesgenoſſe Und vielleicht werde Frankreich den Krieg
doch nicht gewinnen weil Frankreich ein Land ohne Glauben
ſei und Gott es ſtrafen werde dafür daß die Regierung die
Kirche bekämpft hat

Und was ſagen Sie dazu meine Damen
Deſto ſchlimmer für Frankreich wenn es dieſen Krieg

verliert Aber die Clique von Freidenkern und Anarchiſten
die Frankreich beherrſcht das iſt doch nicht Frankreich Und
jetzt im Kriege hat der Glauben doch wieder zugenommen
und es gehen viele in die Kirche die früher über die Religion
gelacht haben Wenn es nur nicht zu ſpät iſt

Ach Frankreich brauchte einen König und brauchte
einen Glaubden dann ſäßen wir jetzt nicht ſo im Unglück Der
Herr Abbé hat es gleich geſagt damals als der Krieg begann
und noch niemand glaubte daß ein Deutſcher in Frankreich
eindringen werde daß es der Glaube ſei der die Deutſchen
ſtark mache

Und nun begann ein Klagen über die Zuſtände in Frank
reich über die Räuberpolitik der Regierung über die Ver
nachläſſigung der Volkserziehung über ungerechte Steuern
und andere innere Angelegenheiten daß es dem Fremden
taktvoll erſcheinen mußte die Beteiligung an der Unterhal
tung aufzugeben

Sagen Sie uns noch fragten mich die Damen zum Ab
ſchiede der Herr Abbé meint Jhr Kaiſer ſei ein ſehr reli
giöſer Mann und habe den Frieden gewollt weil er gute Be
ziehungen mit dem lieben Gott unterhält Jſt er ſehr
fromm

Jch will ihnen antworten was uns unſer Kaiſer am

Und dann alle anderen Völker

Neujahrstage geſagt hat Ein Mann mit Gott iſt immer in
Und deshalb würden wir Deutſche ſiegen

auch wenn wirklich vierzig Feinde gegen einen von uns
kämen

Meine Damen waren ſehr niedergedrückt Siehſt du
Geneviève der Herr Abbé weiß in der Welt Beſcheid
Schade daß ich den Herrn Abbé nicht ſelbſt kennen gelernt
habe Jch wäre gern einmal einem verſtändigen Franzoſen
in dieſem Kriege begegnet

W Scheuermann Kriegsberichterſtatter
M J

Die Stärke
der italieniſchen Armee

wird in einem Artikel der Köln Ztg folgendermaßen be
rechnet

Das mobile Heer erſter Linie zählt planmäßig in vier
Armeen zu denen je 1 Kavalleriediviſion mit Radfahrer
kompagnien Maſchinengewehrabteilungen 2 reitenden
Batterien Fliegergeſchwader wahrſcheinlich je 5 ſchwere
Batterien des Feldheeres Telegraphenformationen uſw
treten 12 Armeekorps mit 25 Diviſionen Die
Alpentruppen die ſofort auch ihre Mobilmiliz und Land
ſturmformationen aufſtellen liefern mobil 60 Bataillone
36 Batterien im Kriege wahrſcheinlich 48 zur erſten
Grenzverteidigung Die 32 Bataillone Feſtungs u Küſten
artillerie ſowie den Reſt der nicht im Feldheer erſter Linie
zur Verwendung kommenden Genietruppen laſſen wir hier
außer Betracht Nahezu 4 des planmäßigen
Heeres erſter Linie hat man heute unter den
Waffen Die Mobilmiliz Landwehr die heute bei den
ſtarken Rekrutenkontingenten der letzten Jahre aus 27 bis
32jährigen Leuten formiert werden kann ſoll an Feldtruppen
erſter Linie pro Korps von den Alpentruppen abgeſehen
eine Diviſion liefern Sie kann von den Feſtungsfor
mationen abgeſehen zu 350 000 Mann berechnet werden ſo
daß das Feldheer erſter Linie auf rund
1,2 Millionen eingeſchätzt werden könnte Ob man
dieſe Geſamtzahl außerhalb Jtaliens zu verwenden vermag
iſt eine andere Frage deren Beantwortung von Verhält
niſſen abhängt die hier zu berühren nicht der Platz iſt Jn
der Feldarmee iſt ein Prozentſatz von Leuten enthalten die
der 2 Klaſſe angehören nur 6 Monate geſchult wurden
z T vielleicht auch zunächſt zu Erſatzformationen treten
Eine Quelle für in dieſe einzuſtellende Leute bildet die
3 Klaſſe Leute die dieſer und damit dem Landſturm im
Frieden bei der Aushebung unmittelbar überwieſen worden
ſind An ſolchen unausgebildeten Leuten enthält der Land
ſturm nach dem Rekrutierungsgeſetz 18 39jährige An
Ausgebildeten ſind in ihm 39 39jährige vorhanden Dieſe
Territorialmiliz deren planmäßige Verbände ſeit einigen
Jahren nicht mehr bekanntgegeben werden durch die Moß

Woche Gefängnis

Sonnabend 15 Mai 1915

nahmen des Kriegsminiſters ſiehe oben aber in den letzten
Monaten mit Hochdruck vorbereitet wurden iſt im Kriege
für Küſtenſchutz Etappen und Beſatzungsdienſte beſtimmt
An ausgebildeten Leuten dürfte ſie für aufzuſtellende Ein
heiten etwa halb ſo viel aufbringen wie die Jahrgänge des
mobilen aktiven Heeres an unausgebildeten wie ſchon be

merkt in 2 Jahrgängen eine reichlich fließende Quelle für
Erſatzzwecke darſtellen Sind unſere Nachrichten zutreffend

Und wir möchten dies unbedingt glauben dann hat
man die 1876 1880 geborenen alſo 99 Jahre bis 35 Jahre
alten Leute der Jnfanterie des Landſtürms durch Einzel
order auf den 15 Mai einberufen ſo daß die Mehrzahl
der Einheiten dieſer Territorialmiliz mobil gemacht werden
könne Wie weit der Grad der Bereitſchaft vorgeſchritten
läßt ſich aus dem Vorſtehenden wohl ſchließen
e

Unber Nachdr verb S u U Lübeck 13 Mai
Wenn die Herrſchaft verreiſt iſt

An eine alte Schwankidee und an Fliegende Blätter
Bilder erinnert eine Geſchichte die vor dem hieſigen Schöf
fengericht erörtert wurde Das Gericht verhandelte gegen
ein Dienſtmädchen und eine Verkäuferin wegen Hausfrie
densbruches und ſtellte folgenden Sachverhalt feſt Die
Herrſchaft des Dienſtmädchens verreiſte kurz vor Weih
nachten nachdem die eigentliche Wohnung abgeſchloſſen
worden war Dem Dienſtmädchen blieb noch die Küche und
das Mädchenzimmer zur Verfügung Nach der Abreiſe der
Herrſchaft begann ſich in der Wohnung ein luſtiges Leben
zu entfalten Das Dienſtmädchen hatte eine Freundin die
ſie da es ihr allein zu langweilig war einlud zu ihr zu
ziehen Es wurde einfach ein Zimmer aufgeſchloſſen und
die Freundin dort einquartiert ja ſogar polizeilich ange
meldet Am Weihnachtsabend wurde ein beſonderes Feſt
gefeiert zu dem zwei Soldaten eingeladen wurden Die
Angeklagten hatten ſich fein gemacht und zwar mit den
Kleidern der verreiſten Hausfrau Die Gäſte wurden ſehr
gut aufgenommen mit Wein und allerlei Leckerbiſſen be
wirtet Nach der Tafel wurde ein Muſikinſtrument in Be
wegung geſetzt und zu deſſen Weiſen flott getanzt und
zwar bis in den frühen Morgen Auch die Soldaten nah
men in dieſer Nacht ihr Quartier in der Wohnung damit
ſie den Weg zur entfernten Kaſerne nicht zu machen brauch
ten Die idylliſche Weihnachtsfeier war jedoch von Nach
barn beobachtet worden die die Herrſchaft benachrichtigten
Es wurde Anzeige erſtattet und das Schöffengericht ver
urteilte die lebensluſtigen jungen Damen jetzt zu einer

Wekterwarkte Hamburg
Wetterausſichten auf Grund der Berichte des

Reichs Wetter Dienſtes
Unbefugter Nachdruck wird gerichtlich verfolgt

16 Mai Wolkig mit Sonnenſchein friſcher Wind Gewitten
17 Mai Veränderlich windig kühl Strichregen
18 Mai Abwechfelnd kühl Wind
19 Mai Warm angenehm wolkig teils heiter Strichregen
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nachstehenden Vordruck auszufülten und uns
sofort zu übersenden Der Versand erfolgt
dann ohne weitere Kosten pünktlich nach Er

scheinen jeder Ausgabe

Bozugsabteiſung der

Saale Meit ung
Fernsprecher 1133

Vor und Zuneme

Dienstgrad
3

Armeekorps

Division

Brigade

Regiment

Bataillon

Kompagnie
1

Eskadron uBatterie

Kolonne

Bestellt von tNamen

Ort

l



e

S

e

Amkliche Bekannkmachnugen

Aufgebot eines Hypothekenbriefes
AbJm Grundhuche von Diemitz Band VIII Blatt 239 ſtehen in der IIIwiann unter Rr 1 für Heinrich Albert Gaudig in Diemitz u T r

getragen dieſe Hypothek iſt im Jahre 1906 von Band III Doetderr
Grundbuchs von Diemitz auf das neue Grundbuchblatt übertragen s iſt
Der über die Hypothek gebildete Hypothekenbrief vom 21 Februar 1876 iſ

auf unhekannte Weiſe verloren gegangenf Auf Antrag der Witwe Gaudig Anna geb Mietau in Diemitz P
des Selretärs Edmund Kötke daſelbſt in ſeiner Eigenſchaft als Pfle er
5 minderjährigen Geſchwiſter Gaudig wird der Inhaber des vorbezeichneten
Hypothekenbriefes aufgefordert ſpäteſtens im Aufgeborstermine

am 20 September 1915 vormittags 11 Uhr
bei dem unterzeichneten Gerichte Poſtſtraße 13 Zimmer 45 ſeine an
zumelden und den Hypothekenbrief vorzulegen widrigenfalls deſſen Kraftlos
erklärung erfolgen wird Mat 1915

Halle den 11 Mai 1915g Königliches Amtsgericht Abteilung 7

Mitteilungen
der Rohmaterialftelle des Landwirtſchaftsminifteriums

Einigung über die Preiſe für Superphosphate und Ammoniak
Superphosphate für die Zeit bis 31 Oktober 1915

Jm Miniſterium für Landwirtſchaft Domänen und Forſten
fanden am 5 Mai 1915 Verhandlungen zwiſchen Vertretern der
Düngerfabriken und der landwirtſchaftlichen Körperſchaften ſtatt
die eine Einigung über die Preiſe von Superphosphaten und
Ammoniak Superphosphaten für die nächſten Monate bis zum
31 Oktober 1915 herbeiführten

Der Mangel an geeigneten Rohmaterialien ſowie die den
Fabriken zur Verfügung ſtehenden weſentlich verringerten Ar
beitskräfte ließen es im allgemeinen Jntereſſe wünſchenswert er
ſcheinen die Herſtellung von Miſchdünger auf zwei Sorten zu be
ſchränken Man verſtändigte ſich dahin daß die Sorten 5 8 und
4 12 5 bezw 4 Proz Stickſtoff und 8 bezw 12 Proz waſſer
lösliche Phosphorſäure von den Fabriken hergeſtellt werden

Als Verbraucherpreiſe wurden feſtgeſetzt

Für reine Superphos Für Ammoniak
Superphosphateu Phate 8 u 4 12 nach

16 nd Verkäufersdarüber 14 15,990 Wahl

Pommern 24 25 7,20 Baſis waggonfreiSteitin

Weſtpreußen 25 262 730 Baſis waggonfreiDanzig oder
Reufahrwaſſer
nach WVerkäufers

Wahl

Brandenburg Oſt 25 26 7,380 frachtfrei Vollbahnſtation

Oſtpreußen 25 27 e 7,30 Baſis waggonfreiKönigsberg od
Memel nach
Verkäufers
Wahl

Schleſien Poſen 26 27 7,355 frachtfrei Voll
ſtationDas übrige deutſche bohnſtation

Gebiet ausſchließ
lich Süddeutſch J

land 26 7,40 frachtfrei Vollbahnſtation

Die Preiſe verſtehen ſich ſämtlich für loſe verladene Ware
bei einmaligem Bezug von mindeſtens 10 000 Kg und zwar für
das Pfundprozent waſſerlösliche Phosphorſäure in reinen Super
phosphaten reſp für 50 Kg in Ammoniak Superphosphaten Bei
Lieferung von Mengen unter 10000 Kg können auf ſärtntliche
vorſtehende Preiſe je 25 Pfg für 50 Kg mehr gefordert werden
Soweit die Ware in Säcken geliefert werden kann verſtehen ſich
die vorſtehenden Preiſe brutto für netto in Werkſäcken mit einem
Aufſchlag von je 50 Pfg für 50 Kg in Käuferſäcken nach Verein
barung Die Probenahme erfolgt bei loſer Verladung auf dem
Lieferwerk bei Verladung in Säcken auf der Empfangsſtation wie
bisher die Gewichtsfeſtſtellung nur auf dem Lieferwerk

Bei Barzahlung iſt der übliche Skonto wie bisher zu ge
währen

Ware darf wegen Mindergehalt an RNährſtoffen nicht zurück
gewieſen werden es findet vielmehr nur einfache Vergütung des
ordnungsmäßig nachzuweiſenden Mindergehaltes ſtatt unter Be
rückſichtigung der Latitudebeſtimmungen

Die Fabriken in Süddeutſchland haben die Erklärung ab
gegeben daß der Verkauf von Superphosphaten und Ammoniak
Superphosphaten in ihrem Gebiet auf der gleichen Grundlage
auch bezüglich der Preiſe erfolgen ſoll

Der Verkauf zu Preiſen über den feſtgeſetzten Verbraucher
preiſen zieht für den Wiederverkäufer den Verluſt des Anſpruches
auf weitere Belieferung nach ſich und verpflichtet den Lieferanten
die Weiterlieferung einzuſtellen Die Durchführung dieſer Anord
nung unterliegt der Kontrolle des Preußiſchen Landwirtſchafts
miniſteriums
Wiederholt wird den Landwirten empfohlenSe tüngemnitter recht frühzeitig zu be

ziehen
Berlin den 7 Mai 1915

Bekanntmachung
Das unterzeichnete Kommando ſtellt am 1 Juli und 1 Oktober

dieſes Jahres 4jährig Freiwillige für die
8 TorvedoMaſchiniſtenLaufbahn

ein Junge Leute welche dieſelbe einſchlagen wollen haben an
a Abteilung II Torpedo Diviſion folgende Papiere einzu
ſenden
I einen vom Zivilvorſitzenden der Erſatzkommiſſion ausgeſtellten

Meldeſchein auf vier Jahre lautend
2 einen ſelbſtgeſchriebenen und ſelbſtverfaßten Lebenslauf
3 Zeugniſſe über eine 3jährige Lehr oder Arbeitszeit als

Maſchinenbauer Schloſſer Schmied Dreher Mechaniker
Elektriker Klempner Kupferſchmied und in ähnlichen Be
rufen

4 ſämtliche Schulzeugniſſe
Bemerkung Die Annahme wird vom Beſtehen einer Vor

prüfung im Deutſchen Rechnen und einfachen Skizzieren abhängig
gemacht Befreit von dieſer Prüfung ſind
1 Berufsmaſchiniſten mit dem 2 und 3 Patent
2 Jnhaber eines Abgangszeugniſſes der Abend und Sonntags

ſchulen einer Königlichen Maſchinenbauſchule
3 Jnhaber eines Zeugniſſes über eine mit Erfolg beſuchte preu

ßiſche Seemaſchiniſtenſchule
Kaiſerliches Kommando der 2 Abteilung II TorpedoDiviſion

Wilhelmshaven

Nachſtehende Bekanntmachung wird hiermit zur öffentlichen
Kenntnis gebracht
Der Zivilvorſitzende der Erſatzkommiſſion für den Stadtkreis Halle

Bekanntmachung
Das Kaiſerliche Geſundheitsamt meldet das Erlöſchen der

R Klauenſeuche vom Schlachtviehhofe in Leipzig am
8 d Mts

Halle den 12 Mai 1915
Die Polizeiverwaltung

Bekanntmachung
Auf Grund der Bekanntmachung des Bundesrats betreffend

den Ausſchank und Verkauf von Branntwein oder Sviritus vom
26 März 1915 Bl S 183 in Verbindung mit der Allge
meinen Verfügung des Miniſters des Jnnern vom 7 April 1915

II e 754 wird für den Regierungsbezirk Merſeburg hiermit
folgendes angeordnet

Als Branntwein und Spiritus im Sinne dieſer Anordnung
gelten alle Flüſſigkeiten die durch Gärung und Deſtillation aus
Pflanzenſtoffen gewonnen werden und aus Waſſer und Alkohol
beſtehen ſowie die Flüſſigkeiten welche hieraus hergeſtellt oder
hiermit gemiſcht werden insbeſondere auch Liköre Kognak Grog
uſw

2

Die Verabfolgung von Branntwein oder Spiritus zum ſo
fortigen Genuß im Kleinhandel ſoweit ſolche durch die nach
folgenden Beſtimmungen künftig noch zugelaſſen iſt darf nur gegen
ſofortige Barzahlung erfolgen

Die Verabfolgung an Angetrunkene und aus Automaten iſt
verboten

Gänzlich verboten iſt der Ausſchank von Branntwein und
Spiritus an den Sonn und Feiertagen an dem ihnen voran
gehenden und an dem ihnen folgenden Tage ſowie an den all
gemeinen Lohn und Abſchlagstagen

4

An den übrigen Wochentagen iſt der Ausſchank von Brannt
wein in der Zeit von 9 Uhr abends bis 12 Uhr mittags verboten

Bahnhofswirtſchaften können durch die Landräte in Stadt
kreiſen durch die Ortspolizeibehörde von dieſem Verbot befreit
werden

Die Anordnung des ſtellvertretenden Generalkommandos des
IV Armeekorps vom 2 März 1915 IV b Nr 13 335 betreffend
Verabreichung von Getränken an durchreiſende Truppen auf Bahn
höfen wird hierdurch nicht berührt

5

Allgemein verboten iſt der HKleinhandel mit Branntwein und
Spiritus und zwar ſowohl in offenen als auch in geſchloſſenen
Gefäßen

Als Kleinhandel im Sinne des erſten Abſatzes gilt jeder
Vertrieb der anders als in Mengen von mindeſtens einem halben
Anker 17 175 Liter erfolgt

Ausgenommen von dem Verbote des Kleinhandels iſt
a der Verkauf von Branntwein und Spiritus in geſchloſſenen

Gefäßen von Höchſtens 200 Gramm Jnhalt zum Zwecke des
Verſandes an Kriegsteilnehmer Dieſe Gefäße müſſen die
Aufſchrift oder den Aufdruck tragen

Nur zum Verſand an Kriegsteilnehmer beſtimmt
Die Verwendung des Jnhalts zu einem anderen Zwecke iſt
verboten

b der Handel mit vergälltem Branntwein S 15 der Brannt
weinſteuer Befreiungsordnung vom 9 September 1909
Zentralblatt für das Deutſche Reich S 1091 ff
die Abgabe von Branuntwein und Spiritus zu Heilzwecken
aus Avpotheken

d4 der Handel mit feinen Likören in geſchloſſenen Gefäßen zu
einem Mindeſtpreis von 3 Mark für das Liter Flüſſigkeit

6

Jn Gaſt und Schankwirtſchaften darf an Militärperſonen
aller Dienſtgrade weder auf eigene Beſtellung noch auf Veran
laſſung anderer Perſonen Branntwein verabfolgt werden

7

Die entgeltliche und unentgeltliche Abgabe von Branntwein
und Spiritus an ausländiſche Arbeiter landwirtſchaftliche
induſtrielle uſw ſowie an Kriegsgefangene und andere in mili
täriſcher oder ſonſtiger behördlicher Obhut befindliche Perſonen
Zivilgefangene Schutzhäftlinge uſw iſt verboten

Die Anordnungen zu 6 und 7 erfolgen mit Ermächtigung des
ſtellvertretenden Generalkommandos des IV Armeekorps

8

Ausſchank und Verkaufsräumlichkeiten die ausſchließlich dem
Ausſchank oder Verkaufe von Branntwein oder Spiritus dienen
müſſen nach s 2 der Verordnung des Bundesrats vom 26 März
1915 in Zeiten in denen der Ausſchank oder der Verkauf nach
den vorſtehenden Beſtimmungen verboten iſt geſchloſſen gehalten
werden Räumlichkeiten die vorzugsweiſe dieſem Ausſchank oder
Verkaufe dienen können nach derſelben Verordnung durch An
ordnung der Ortspolizeibehörde für die Zeiten eines Verbotes ge
ſchloſſen werden

9

Mit Gefängnis bis zu einem Jahr oder mit Geldſtrafe bis
zu zehntauſend Mark wird beſtraft wer den vorſtehenden Be
ſtimmungen oder der nach Ziffer 8 erlaſſenen volizeilichen An
ordnung zuwiderhandelt

10

Zeigen ſich Jnhaber oder Betriebsleiter von Betriebs und
Verkaufsräumlichkeiten in Befolgung der Pflichten unzuverläſſig
die ihnen durch dieſe Anordnung auferlegt ſind ſo kann die Orts
polizeibehörde die Geſchäfte ſchließen und die Vorräte einziehen

11

Beſchwerden gegen Verfügungen der Polizeibehörde Ziffer 8und 10 haben keine aufſchiebende Wirkung und werden von der

Aufſichtsbehörde endgültig entſchieden

12

Dieſe Anordnung tritt mit dem 15 Mai 1915 in Kraft
Die ProvpinzialPolizeiverordnung vom 30 Dezember 1913

betreffend das Verabfolgen geiſtiger Getränke an Trunkenbolde
und an Perſonen unter 16 Jahren werden durch ſie nicht berührt

Merſeburg den 3 Mai o Regi g
er Regierungs Prä ſtv Gersdor

Vekanntmachnng
betreffend den Ausſchank und Verkauf von Branntwein oder

Spiritus Vom 26 März 1915
Der Bundesrat hat auf Grund des S 3 des Geſetzes über die

Ermächtigung des Bundesrats zu wirtſchaftlichen Maßnahmen
uſw vom 4 Auguſt 1914 ReichsGeſetzblatt S 327 folgende Ver
ordnung erlaſſen s

1

Die Landeszentralbehörde oder die von ihr bezeichnete Be
hörde kann den Ausſchank und den Verkauf von Branntwein oder
Spiritus ganz oder teilweiſe verbieten oder beſchränken ſie kann
auch Beſtimmungen über die Größe und Beſchaffenheit der zum
Ausſchank oder zum Verkaufe dienenden Gefäße und Flaſchen er
laſſen und Mindeſtpreiſe vorſchreiben

s 2
Ausſchank und Verkaufsräumlichkeiten die ausſchließlich dem

Ausſchank oder Verkaufe von Branntwein oder Spiritus dienen
müſſen in Zeiten in denen der Ausſchank oder der Verkauf auf
Grund des S 1 verboten iſt geſchloſſen gehalten werden Räum
lichkeiten die vorzugsweiſe n Ausſchank oder Verkaufe dienen
können durch Anordnung der Polizeibehörde für die Zeiten eines
Verbots geſchloſſen werden

J
s 3

Mit Gefängnis bis zu einem Jahre oder
zu zehntauſend Mark wird beſtraft wer

mit Geldſtrafe bis
Vorſchrift im s 2

Satz 1 oder den auf Grund der Ss 1 2 erlaſſenen Beſtimmungen
zuwiderhandelt

Zeigen ſich Jnhaber oder Betriebsleiter von Betriebs und
Verkaufsräumlichkeiten in Befolgung der Pflichten Se
die ihnen durch dieſe Verordnung und die dazu erlaſſenen Be
ſtimmungen auferlegt ſind ſo kann die Polizeibehörde die Ge
ſchäfte ſchließen und die Vorräte einziehen

S 5

Gegen Verfügungen der Polizeibehörde S8 2 4 iſt Be
ſchwerde zuläſſig ſie hat keine aufſchiebende Wirkung Ueber die
Beſchwerde entſcheidet die Aufſichtsbehörde endgültig

S 6
Die Landeszentralbehörde beſtimmt wer als Polizeibehörde

im Sinne dieſer Verordnung anzuſehen iſt

S 7
Dieſe Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündigung in

Kraft Der Reichskanzler beſtimmt den Zeitvunkt des Außer
krafttretens

Berlin den 26 März 1915
Der Stellvertreter des Reichskanzlers

Delbrück

Allgemeine Verfügung
Auf Grund der S 1 und 6 der Verordnung des Bundesrats

betreffend den Ausſchank und Verkauf von Branntwein oder
Spiritus vom 26 März 1915 RGBlI S 183 beſtimme ich hier
mit folgendes

Die Regierungspräſidenten und für den Landespolizeibezirk
Berlin der Polizeipräſident in Berlin werden ermächtigt die
Befugniſſe nach S 1 der Verordnung auszuüben

Polizeibehörde im Sinne der 88 2 4 5 der Verordnung iſt
die Ortspolizeibehörde

Berlin den 7 April 1915
Der Miniſter des Jnnern

von Loebell
Bekanntmachung

über die Verwendung von Erdölpech und Oel Vom 29 April 1915
Der Bundesrat hat auf Grund des S 3 des Geſetzes über die

Ermächtigung des Bundesrats zu wirtſchaftlichen Maßnahmen
uſw vom 4 Auauſt 1914 Reichs Geſetzbl S 327 folgende Ver
ordnung erlaſſen s

d htvech darf nur zur Herſtellung non Schmieröl verwendet
werden

Die Eigentümer von Erdölpech ſind verpflichtet das Pech der
Verliner Schmieröl Geſellſchaft m b S auf Verlangen käuflich
zu überlaſſen die Ueberlaſſung an andere Perſonen iſt verboten
Kommt eine Einigung über den Preis nicht zuſtande ſo wird er
r zuſtändigen höheren Verwaltungsbehörde endgültig feſt
geſetzt

S 2
Fußboden und Stauböle dürfen nicht hergeſtellt werden

ver Die Verwendung von Oel zum Oelen von Fußböden iſt ver
oten

S 3
Dachpappe bei deren Herſtellung Erdölpech verwendet iſt darf

nicht in den Verkehr gebracht werden
Die Vorſchrift des Abſ 1 gilt nicht für Dachpappe die vor

dem 1 April 1915 im Jnland fertiggeſtellt oder vor dieſem Tage
aus dem Ausland eingeführt worden iſt

S 4

Der Reichskanzler kann von der Vorſchrift des S 1 Abſ 1 des
s 2 und des S 3 Abſ 1 Ausnahmen zulaſſen

S 5
Mit Gefängnis bis zu einem Jahre oder mit Geldſtrafe bis

zu zehntauſend Mark wird beſtraft wer den Vorſchriften des S 1
Abſ 1 Abſ 2 Satz 1 des S 2 Abſ 1 und des S 3 zuwiderhandelt

Mit Haft oder mit Geldſtrafe bis zu einhundertfünfzig Mark
wird beſtraft wer der Vorſchrift des 8 2 Abſ 2 zuwiderhandelt

S 6

Dieſe Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung an
die Stelle der Bekanntmachung über die Verwendung von Erd
ölpech und die Herſtellung von Fußbodenöl vom 31 März 1915
Reichs Geſetzbl S 211 Der Reichskanzler beſtimmt den Zeit

punkt des Außerkrafttretens
Berlin den 29 April 1915

Der Stellvertreter des Reichskanzlers
Delbrück

Bekanntmachung
Jm Jntereſſe der Volksernährung iſt in dieſem Jahre beſon

derer Wert darauf zu legen daß die nützlichen Tiere und Pflanzen
geſchützt und die Schädlinge bekämpft werden

Namentlich muß auf ein etwaiges Auftreten des Kartoffel
käfers Koloradokäfers dorvyphora decemlineata ſorg am
geachtet werden

Beſchreibungen über Art und Ausſehen des Kartoffelkäfers
können in den Polizeirevieren und Wachen eingeſehen werden

Es wird erſucht das Auffinden verdächtiger Schädlinge ſofort
hierher anzuzeigen und dabei einzelne getötete unverletzte Stücke
zur Prüfung ihrer Art und Gattung einzureichen

Salle den 11 Mai 1915
Die Polizeiverwaltung

Ausſchreibung
Die Lieferung der Treppenſtufen aus Granit 4 Loſe co

515 Meter ſowie Sockelplatten ca 260 Meter Abdeckplatten
ca 110 Meter Treppenpodeſte ca 70 Qmi und Treppenſtufen
ca 40 Meter aus Kunſtgranit für den Neubau der Sparkaſſe

ſoll im Wege der Wettbewerbung vergeben werden
Mit entſprechender Aufſchrift verſehene Angebote ſind bis

Donnerstag den 3 Juni 1915 vorm 10 Uhr
an das Magiſtratsbüro J Hochbau Zimmer Nr 120/21 des
Polizeigebäudes Dreyhauptſtr 6 III einzureichen Die Ver
dingungsunterlagen ſind gegen Einſendung von 5,20 Mk für
Granit 1 Mk für Kunſtſtein dei der Rathausinſpektion im alten
Rathaus erhältlich

Zuſchlagsfriſt 4 Wochen
Halle den 6 Mai 1915

Städtiſches Sochbauamt

Bekanntmachung
Der Plan über die Verteilung der Pachtgelder und ſonſtigen

Einnahmen aus der Jagdnutzung der ſtädtiſchen Bezirke 5
Halle Giebichenſtein nach Abzug der der Jagdgenoſſenſchaft zur

Laſt fallenden Ausgaben für das Pachtjahr 1 Februar 1915/16
liegt vom 15 bis 28 Mai 1915 im Magiſtratsbüro V Rathaus
ſtraße 19 Zimmer 46 zur Einſichtnahme durch die Jagdgenoſſen
aus

Gegen dieſen Verteilungsplan kann jeder Jagdgenoſſe binnen
2 Wochen nach Beendigung der Auslegung bei dem Jagdvorſteher

inſpruch erheben
Halle den 11 Mat 1915

Der Jagdvorſteher
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